
Landkreis Teltow-Fläming
Die Landrätin

Antwort der Kreisverwaltung Teltow-Fläming auf die Anfrage des Abgeordneten Adrian Hepp 
zum MANV System (Massenanfall von Verletzten)

Nr. 6-4392/21-KT

Sachverhalt:

Ursprünglich standen den Organisatorischen Leitern und den Leitenden Notärzten im Landkreis 
Teltow-Fläming jeweils 2 Einsatzfahrzeuge aus dem Bestand ausgemusterter 
Notarzteinsatzfahrzeuge für die Einsätze als jeweiliger Organisatorischer Leiter oder jeweiliger 
Leitender Notarzt zur Verfügung. Von diesen vier Fahrzeugen, die in der Regel mehr als 200 oder 
300 Tausend Kilometer Laufleistung haben, sind mittlerweile nur noch je ein Fahrzeug für die 
Organisatorischen Leiter und die Leitenden Notärzte im Dienst, da die anderen Fahrzeuge aus 
technischen Gründen nicht mehr fahrtüchtig sind. Auch die beiden verbliebenen Fahrzeuge sind 
hochbetagt und stehen aufgrund von Defekten häufig in der Werkstatt. Nach meinen Informationen 
sind in den nächsten Jahren auch keine Neuanschaffungen geplant.

Ich frage daher die Kreisverwaltung:

1. Gibt es im aktuellen Haushalt des Landkreises Teltow-Fläming für das MANV System 
(Massenanfall von Verletzten) einen Posten um den Bedarf an funktionstüchtigen 
Fahrzeugen als Einsatzmittel zu decken?

2. In welcher Höhe und für welche Zwecke wurden in den letzten Jahren Gelder aus dem 
Haushalt des Landkreises Teltow-Fläming für das MANV System (Massenanfall von 
Verletzten) verwendet?

Für die Kreisverwaltunq beantwortet die Landrätin Frau Wehlan die Fragen wie folgt:

Zu Frage 1:
Im aktuellen Haushalt des Landkreises Teltow-Fläming ist keine Position für das MANV System 
veranschlagt.

Die Durchführung der Aufgaben des Rettungsdienstes obliegt dem Eigenbetrieb Rettungsdienst 
Teltow-Fläming. Der Eigenbetrieb verfügt über einen eigenen Wirtschaftsplan. Bestandteil des 
Wirtschaftsplanes 2021 ist der Investitionsplan (Anlage 5 des Wirtschaftsplanes). Für 
Einsatzahrzeuge der rettungsdienstlichen Einsatzleitung sind im aktuellen Wirtschaftsplan keine 
gesonderten Investitionsmittel eingeplant. Der rettungsdienstlichen Einsatzleitung stehen 
ungeachtet dessen funktionstüchtige Einsatzmittel zur Verfügung.
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Zu Frage 2:
In den letzten Jahren wurden keine Gelder aus dem Haushalt des Landkreises Teltow-Fläming für 
das MANV System verwendet.

Die Durchführung der Aufgaben des Rettungsdienstes obliegt dem Eigenbetrieb Rettungsdienst 
Teltow-Fläming. Der Eigenbetrieb verfügt über einen eigenen Wirtschaftsplan. Bestandteil der 
jährlichen Wirtschaftspläne ist jeweils ein Investitionsplan (Anlage 5 des jeweiligen 
Wirtschaftsplanes). Für Einsatzfahrzeuge der rettungsdienstlichen Einsatzleitung waren in den 
vergangenen Jahren folgende Investitionsmittel eingeplant.

o Wirtschaftsplan 2018: 0,00 € 
q Wirtschaftsplan 2019: 300.000 € für 5 Fahrzeuge
® Wirtschaftsplan 2019, 1. Änderung: 0,00 €,
® Wirtschaftsplan 2020: 325.000 € für 5 Fahrzeuge

Darüber hinaus sind folgende Kosten für das ärztliche Bereitschaftssystem angefallen.

® 2018: 33.572 €
o 2019: 35.076 €
® 2020: 26.722 €1

Ursprünglich geplante Investitionsmittel für Einsatzfahrzeuge der rettungsdienstlichen 
Einsatzleitung (2019, 2020) mussten wegen Erhöhungsmaßnahmen in der Vorhaltung für den 
Regelrettungsdienst zurückgestellt werden. Eine erneute Planung erfolgt für das Jahr 2021 nicht, 
da im laufenden Jahr 2021 vier Notarzteinsatzfahrzeuge ausgesondert werden. Damit stehen der 
rettungsdienstliche Einsatzleitung dann wieder zwei zusätzliche Einsatzfahrzeuge zur Verfügung. 
Bisher wurden ausgesonderte Notarzteinsatzfahrzeuge des Regelrettungsdienstes für die 
rettungsdienstliche Einsatzleitung verwendet. Diese Herangehensweise entspricht in besonderem 
Maße dem Gebot der wirtschaftlichen und sparsamen Betriebsführung. Da die ausgesonderten 
Einsatzfahrzeuge des Regelrettungsdienstes in der Regel noch gut verwendbar sind, werden diese 
auch zukünftig für die rettungsdienstliche Einsatzleitung weiterverwendet. Insbesondere die im 
Verhältnis zur eigentlichen Notfallrettung geringen Einsatzzahlen der rettungsdienstlichen 
Einsatzleitung rechtfertigen die Verwendung ausgesonderter Fahrzeuge des 
Regelrettungsdienstes. Der rettungsdienstlichen Einsatzleitung standen jederzeit einsatzbereite 
Einsatzfahrzeuge oder Reservefahrzeuge zur Verfügung.

Abrechnungen 4. Quartal 2020 fehlen noch


